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Der Bundesweite Überwachungsplan (BÜp) ist ein für 
ein Jahr festgelegter Plan über die zwischen den Bundes-
ländern abgestimmte Durchführung von amtlichen 
Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der le-
bensmittelrechtlichen, weinrechtlichen und tabakrecht-
lichen Vorschriften. Er kann Programme enthalten zu 
Produkt- und Betriebskontrollen oder eine Kombinati-
on aus beidem. Im Gegensatz zum Monitoring nach 
§ 50 – 52 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches (LFGB) ist der BÜp ein risikoorientiertes Über-
wachungsprogramm. Das heißt, dass die Auswahl der zu 
untersuchenden Proben und der zu kontrollierenden 
Betriebe gezielt auf Basis einer Risikoanalyse erfolgt. Im 
Rahmen des BÜp können Lebensmittel, Kosmetika, 
Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und Erzeugnisse 
im Sinne des Weingesetzes untersucht werden. Die Un-
tersuchungen von Erzeugnissen können dabei bei-
spielsweise die folgenden Aspekte abdecken: chemische 
Parameter, mikrobiologische Parameter, die Anwen-
dung bestimmter Herstellungsverfahren oder die Über-
prüfung von Kennzeichnungselementen. Betriebskon-
trollen werden vorrangig durchgeführt zur Prüfung der 
Einhaltung hygienerechtlicher Vorgaben, der Rückver-
folgbarkeit, der Zusammensetzung und der Kennzeich-
nung der Produkte. 

Ziel des BÜp ist es, bundesweite Aussagen über die 
Einhaltung lebensmittelrechtlicher, weinrechtlicher und 
tabakrechtlicher Vorschriften einschließlich Täu-
schungsschutz zu erhalten. Gerade bei neuen gesetzli-
chen Regelungen wie beispielsweise neu eingeführten 
Höchstgehalten oder geänderten Kennzeichnungsvor-
schriften sind bundesweite Aussagen zum Grad der Um-
setzung bzw. der Verstöße von Interesse. Außerdem 
werden im BÜp auch häufig Daten zur Klärung von 
aktuellen Fragestellungen und zur Festlegung vorläufi-
ger Höchstgehalte erhoben. 

Die Bundesländer, das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), 
das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sowie das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-

cherheit (BVL) können Vorschläge für BÜp-Programme 
einreichen. Die Entscheidung, welche dieser Programme 
tatsächlich durchgeführt werden sollen, wird in der 
BÜp-Expertengruppe getroffen. 

Da aufgrund regionaler Unterschiede nicht alle Fra-
gestellungen für alle Bundesländer gleich relevant sind, 
entscheiden diese eigenständig, an welchen BÜp-
Programmen sie sich mit wie vielen Proben beteiligen. 
Eine Umsetzung der Programme erfolgt nur dann, wenn 
mindestens zwei Bundesländer eine Beteiligung daran 
zusagen. Auf der Basis der ausgewählten Programme 
wird vom BVL der BÜp erstellt. 

Die im Rahmen des BÜp erhobenen Daten werden 
dem BVL übermittelt. Nach Überprüfung der Vollstän-
digkeit der von den Ländern übermittelten Daten wer-
den die Einzeldaten zu den einzelnen Programmen zu-
sammengestellt. Nach einer ersten Plausibilitätsprüfung 
im BVL werden die zusammengestellten Einzeldaten 
den Programminitiatoren übermittelt, die ihrerseits eine 
weitere Plausibilitätsprüfung der Daten vornehmen. 
Gleichzeitig mit den Einzeldaten erhalten die Programm-
initiatoren einen Vorschlag für die tabellarische Darstel-
lung der Auswertungen zu dem von ihnen initiierten 
Programm. Entsprechend der Rückmeldung des jeweili-
gen Programminitiators werden die Auswertungen der 
Daten in der Regel im BVL vorgenommen. Anhand der 
vom BVL übermittelten Auswertungen erstellen die 
Programminitiatoren einen Berichtsentwurf. Die über-
mittelten Berichtsentwürfe werden mit den allgemeinen 
Kapiteln zu einem Gesamtberichtsentwurf zusammen-
geführt und der BÜp-Redaktionsgruppe übermittelt. Die 
in der Redaktionsgruppe abgestimmte Fassung wird 
anschließend den obersten Landesbehörden zur Zu-
stimmung übermittelt. Nach der öffentlichen Vorstel-
lung des Endberichtes durch das BVL gemeinsam mit 
dem LAV-Vorsitz steht dieser gemeinsame Bericht des 
Bundes und der Länder sowohl in gedruckter Form als 
auch elektronisch unter www.bvl.bund.de/buep allen 
Interessierten zur Verfügung. 
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